
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vernehmlassung: Änderung des Notariatsgesetzes betreffend die 
elektronische Beurkundung und elektronische Beglaubigung     
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Reber 
 
Für die Einladung zur Vernehmlassung zur Änderung des Notariatsgesetzes 
betreffend die elektronische Beurkundung und elektronische Beglaubigung 
bedanken wir uns. 
  
Grundsätzliches 
 
Die SP ist mit den vorgeschlagenen Änderungen grundsätzlich einver-
standen. Die Vorlage scheint nachvollziehbar und ist in sich schlüssig. Die 
Vorgaben und Standards der Bundesgesetzgebung zur Nutzung der bereits 
existierenden technischen Möglichkeiten werden pragmatisch umgesetzt 
und es wird eine Gesetzesgrundlage geschaffen, die es Notariatspersonen 
ermöglicht, die von ihnen beurkundeten Dokumente gegebenenfalls auch 
elektronisch auszufertigen. Gegen diese Möglichkeit ist nichts 
einzuwenden. 
Hingegen fordert die SP die Regierung dazu auf, sich in der Vernehm-
lassung zur eidgenössischen Vorlage, die aktuell läuft, gegen eine Pflicht für 
elektronische Urkunden auszusprechen. Das wäre diskriminierend und 
praxisfern. 
 
Die SP weist jedoch darauf hin, dass die bundesrechtliche Gesetz-
gebung im Bereich der elektronischen Beurkundung / Beglaubigung 
aktuell noch "in den Kinderschuhen steckt" und in der Notariatspraxis 
derzeit kein Bedarf nach der elektronischen Urkunde zu bestehen scheint. 
Insofern stellt sich die Frage, ob es wirklich notwendig ist, dass der Kanton 
Basel-Landschaft diese Angelegenheit prioritär behandelt. Allenfalls 
könnten die kantonalen Mittel aktuell anderweitig sinnvoller eingesetzt 
werden, z.B. im Bereich der Zivilrechtsverwaltung (Handelsregister, 
Betreibungsregister etc.). Allenfalls könnte es sich lohnen, mit der vorge-
sehenen Vorlage vorderhand noch zuzuwarten und dann zu gegebener Zeit 
anderweitig bereits ausgetestete Abläufe und Systeme zu übernehmen. 
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Fazit 
Die SP kann der Vorlage des Regierungsrats zustimmen. Für eine prioritäre 
Behandlung dieser Thematik sieht die SP aufgrund der noch sehr geringen 
Nachfrage nach elektronischen Urkunden keinen Anlass. Sie legt dem 
Regierungsrat daher nahe, zu prüfen, ob möglicherweise ein Zuwarten zum 
jetzigen Zeitpunkt opportun wäre.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Adil Koller     
Präsident SP Baselland     


